
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Satzung  
über das Eignungsverfahren  

für den Masterstudiengang Neuro-cognitive Psychology  
an der Ludwig-Maximilians-Universität München 

 
Vom 19. November 2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 43 Abs. 5 Satz 2 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Ludwig-Maximilians-
Universität München folgende Satzung: 
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§ 1 
Zweck des Eignungsverfahrens 

 
1Für die Aufnahme in den Masterstudiengang Neuro-cognitive Psychology wird ne-
ben einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss oder einem gleich-
wertigen Abschluss aus dem Inland oder Ausland der Fachrichtung Psychologie, 
Neurowissenschaften, Biologie, Medizin oder eines verwandten Faches die erfolg-
reiche Teilnahme an einem Eignungsverfahren nach Maßgabe dieser Satzung vo-
rausgesetzt. 2Der Zweck dieses Verfahrens besteht in der Feststellung, ob neben 
den mit dem Erwerb des ersten Abschlusses nachgewiesenen Kompetenzen die 
Eignung für die besonderen qualitativen Anforderungen im Masterstudiengang 
Neuro-cognitive Psychology vorhanden ist. 3Diese Anforderungen beinhalten aus-
reichende fachliche Grundlagenkenntnisse auf dem Gebiet von Psychologie und 
Neurowissenschaften, einschließlich entsprechender Methodenkenntnisse, die min-
destens den Anforderungen eines Bachelorabschlusses entsprechen und die eine 
erfolgreiche Teilnahme am Studium erwarten lassen.  
 

§ 2 
Bewerbung zum Eignungsverfahren  

 
(1) Der Antrag auf Bewerbung zum Eignungsverfahren ist für das jeweils folgende 
Wintersemester bis zum 15. Februar beim Department für Psychologie einzureichen 
(Ausschlussfrist). 
 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 
1. ein tabellarischer Lebenslauf und ein ausgefüllter Fragebogen, der vom Depart-

ment für Psychologie herausgegeben wird, zur Identifizierung der Bewerberin-
nen und Bewerber; 

 
2.  eine Kopie des Abschlusszeugnisses aus dem Erststudium nach § 1 Satz 1; 
 
3. ein maximal 500 Wörter umfassender Aufsatz, in dem das Interesse und die Fä-

higkeiten für ein Studium im Masterstudiengang Neuro-cognitive Psychology un-
ter Darstellung der bisherigen Leistungen im Erststudium erläutert werden;  

 
4. ein Nachweis über englische Sprachkenntnisse mit ausgewiesenem Mindestni-

veau auf der Stufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen, wenn weder der Abschluss gemäß § 1 Satz 1 in einem englischspra-
chigen Studiengang absolviert noch die Hochschulzugangsberechtigung in engli-
scher Sprache erlangt wurde;  

 
5. ein Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse mit ausgewiesenem Mindestni-

veau auf der Stufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen, wenn weder der Abschluss gemäß § 1 Abs. 1 in einem deutschspra-
chigen Studiengang absolviert noch die Hochschulzugangsberechtigung in deut-
scher Sprache erlangt wurde; sofern ein solcher Nachweis zum Zeitpunkt der 
Bewerbung noch nicht vorgelegt werden kann, muss er spätestens innerhalb ei-
nes Jahres nach Aufnahme des Studiums im Masterstudiengang Neuro-cognitive 
Psychology nachgereicht werden. 
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§ 3 
Auswahlkommission 

 
1Das Eignungsverfahren wird von einer vom Fakultätsrat der Fakultät für Psycholo-
gie und Pädagogik bestellten Auswahlkommission vorgenommen, die sich aus drei 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern im Sinn von Art. 2 Abs. 3 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes (BayHSchPG) mit Lehrbefugnis in dem 
Fachgebiet Psychologie zusammensetzt. 2Die Mitglieder der Auswahlkommission 
bestellen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. 3Die Frauenbe-
auftragte der Fakultät für Psychologie und Pädagogik wirkt beratend in der Aus-
wahlkommission mit. 4Die Amtszeit der Mitglieder sowie der oder des Vorsitzenden 
der Auswahlkommission beträgt drei Jahre; Wiederbestellung ist zulässig.  
 

§ 4 
Zulassung zum Eignungsverfahren; Vorauswahl 

 
(1) Die Zulassung zum Eignungsverfahren setzt voraus, dass die in § 2 Abs. 2 ge-
nannten Unterlagen fristgerecht vorliegen.  
 
(2) 1Die Auswahlkommission trifft unter den zugelassenen Bewerbungen eine Vor-
auswahl (erste Stufe des Eignungsverfahrens). 2Dazu wird der Aufsatz gemäß § 2 
Abs. 2 Nr. 3 von zwei Mitgliedern der Auswahlkommission nach den Anforderungen 
gemäß § 1 Satz 3 bewertet. 3Die Eignung ist allein auf Grund des Ergebnisses der 
Vorauswahl festzustellen, wenn beide Bewertungen übereinstimmend auf „geeig-
net“ lauten; das Fehlen der Eignung wird allein auf Grund des Ergebnisses der Vor-
auswahl festgestellt, wenn beide Bewertungen übereinstimmend auf „nicht geeig-
net“ lauten; anderenfalls erfolgt eine Einladung zu einem Auswahlgespräch gemäß 
§ 5 (zweite Stufe des Eignungsverfahrens).  
 
(3) Ergebnisse nach Abs. 2 Satz 3 werden durch schriftliche Bescheide mitgeteilt, 
die den Maßgaben des § 8 Abs. 2 entsprechen müssen.  
 

§ 5 
Umfang und Inhalt des Eignungsverfahrens in der zweiten Stufe  

 
(1) 1Das Eignungsverfahren in der zweiten Stufe besteht in einem Auswahlgespräch 
mit mindestens zwei Mitgliedern der Auswahlkommission. 2Der Termin des Aus-
wahlgesprächs wird mindestens zwei Wochen zuvor durch schriftliche Einladung 
bekannt gegeben. 
 
(2) 1Das Auswahlgespräch dauert 30 Minuten. 2Dabei soll festgestellt werden, ob 
neben den im bisherigen Studium nachgewiesenen Kenntnissen eine individuelle 
Begabung vorhanden ist, die es erlaubt, den Studiengang „Neuro-cognitive Psycho-
logy“ erfolgreich abzuschließen.  
 
(3) 1Die erbrachten Leistungen werden von der gesamten Auswahlkommission be-
wertet. 2Die Eignung für den Masterstudiengang Neuro-cognitive Psychology ist 
festgestellt, wenn nicht die Auswahlkommission mehrheitlich für die Bewertung 
„nicht geeignet“ stimmt.  
 
(4) 1Wer zum festgesetzten Termin nach Abs. 1 Satz 2 nicht erscheint, gilt als nicht 
geeignet. 2Gründe, die das nicht selbst zu vertretende Versäumnis rechtfertigen sol-
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len, müssen bis zu Beginn des festgesetzten Termins bei der oder dem Vorsitzen-
den der Auswahlkommission schriftlich geltend und glaubhaft gemacht werden; 
wird der Grund anerkannt, erfolgt die Einladung zu einem Ersatztermin. 3Abs. 1 bis 
3 gelten entsprechend. 4Wenn durch geeignete Unterlagen unverzüglich nachge-
wiesen wird, dass das Versäumnis des festgesetzten Termins oder des Ersatzter-
mins nicht selbst zu vertreten ist, erfolgt auf Antrag im nächsten Termin unter An-
rechnung der Ergebnisse der Vorauswahl eine Einladung zum Eignungsverfahren in 
der zweiten Stufe.  
 
(5) 1Versuchen Bewerberinnen oder Bewerber, das Ergebnis ihrer Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benützung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
sen, gelten sie als nicht geeignet. 2Bewerberinnen oder Bewerber, die den ord-
nungsgemäßen Verlauf des Eignungsverfahrens stören, können von der Fortsetzung 
des Verfahrens ausgeschlossen werden und gelten ebenfalls als nicht geeignet.  
 

§ 6 
Nachteilsausgleich 

 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerbern mit Behinderung oder chronischer Krankheit ist 
auf Antrag durch die Auswahlkommission nach der Schwere der nachgewiesenen 
Prüfungsbehinderung eine Verlängerung der Prüfungsdauer zu gewähren. 2Neben 
oder an Stelle einer Verlängerung der Prüfungsdauer ist bei Bedarf ein anderer an-
gemessener Ausgleich zu gewähren.  
 
(2) 1Anträge auf Nachteilsausgleich sind spätestens mit dem Antrag auf Bewerbung 
zum Eignungsverfahren zu stellen. 2Die Behinderung oder chronische Krankheit ist 
glaubhaft zu machen. 3Die Auswahlkommission kann in Zweifelsfällen fordern, dass 
die Glaubhaftmachung durch ein ärztliches Attest erfolgt.  
 

§ 7 
Niederschrift 

 
Über den Ablauf des Eignungsverfahrens ist eine Niederschrift anzufertigen, aus 
der Tag und Ort der Feststellung, die Dauer, die Namen der Bewerberinnen und 
Bewerber, die Schwerpunkte der Themen sowie die Beurteilungen der Mitglieder 
der Auswahlkommission einschließlich ihrer wesentlichen Entscheidungsgrundla-
gen ersichtlich sein müssen.  
 

§ 8 
Feststellung und Bekanntgabe des Ergebnisses 

 
(1) Das von der Auswahlkommission festgestellte Ergebnis des Eignungsverfahrens 
für den Masterstudiengang „Neuro-cognitive Psychology“ wird durch schriftlichen 
Bescheid mitgeteilt.  
 
(2) 1Ein positiver Bescheid ist bei der Immatrikulation neben den sonstigen gefor-
derten Unterlagen, insbesondere neben dem Abschlusszeugnis aus dem Erststudi-
um, im Original und in Kopie vorzulegen. 2In den positiven Bescheid ist ein klarstel-
lender Vermerk aufzunehmen, dass mit ihm das Ergebnis des Eignungsverfahrens 
mitgeteilt wird und die Immatrikulation für den Masterstudiengang „Neuro-
cognitive Psychology“ unter dem Vorbehalt, dass die Qualifikation durch das Ab-
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schlusszeugnis aus dem Erststudium nachgewiesen wird und dass keine Immatriku-
lationshindernisse vorliegen, erfolgt. 3Ein ablehnender Bescheid ist zu begründen.  
 

§ 9 
Wiederholung 

 
1Ein erfolgloses Eignungsverfahren kann einmal wiederholt werden, jedoch nicht 
früher als zum nächsten Immatrikulationstermin. 2Ein positives Ergebnis einer Vor-
auswahl ist nicht anrechenbar; § 5 Abs. 4 Satz 4 bleibt unberührt. 3Eine weitere 
Wiederholung ist ausgeschlossen.  
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
1Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt erstmals 
zum Wintersemester 2020/21.  
 
 
 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Ludwig-Maximilians-
Universität München vom 14. November 2019 und der Genehmigung durch den 
Präsidenten der Ludwig-Maximilians-Universität München vom 19. November 
2019.  
 
 
München, den 19. November 2019 
 
 
gez.  
 
 
Prof. Dr. Bernd Huber  
Präsident 
 
 
Die Satzung wurde am 20. November 2019 in der Ludwig-Maximilians-Universität 
München niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 20. November 2019 durch An-
schlag in der Ludwig-Maximilians-Universität München bekannt gegeben. Tag der 
Bekanntmachung ist daher der 20. November 2019.  


